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‘Baugefeßgebung.

Qöaupoli3eigefeß, %ebauungsvlangefeß, %aupflegefeg, ®efeg betreffenD

Die Qßohnungsvflege.

$. @lasfen.

ie Q3aupoliaeigefeßgebung in 35amburg tft verhältnismäßig jungen llrfvrungs; Das erfte

%aupvli5eigefeß wurDe am 3. Suli 1865 befehloffen unD trat am 1. Sanuar 1866 in Kraft;

es hatte nur ®eltung für Die innere ®taDt unD Die %orftäDte 6t. ©eorg unD Eat. ‘Bauli.

%is 511 Diefer 3eit wurDe Die %auvoligei nach altem .Sjerkvmmen (©tabtrecht von 1603) von

ein5elnen ©enatsmitgliebern gehanDhabt. 9iach Dem großen iBranDe Des Sahres 1842 wurDen

„baupoli5eiliche unD feuerpoli5eiliche Q30rfchriften, welche bei Dem %ieDeraufbau

Der (ßebiiuDe in Dem abgebrannten 6taDtteile au befolgen finD”, gefeßlich feftgeftellt.

®ie ‘)lnträge Des Qiats, Diefen allgemeine ®eltung auch in Den übrigen 6taDtteilen au geben,

icheiterten an Dem %iDerftanbe Der erbgefeffenen Q3iirgerfchaft‚ fo Daß bis in Die 60 er {fahre Die

®ache ruhte.

©urch Das Qiaupoli3eigefeß von 1865 wurDe Die allgemeine ‘l‘soligeibehörDe 5ur auft’cinbigen

Q3ehörbe Der EBauvoli5ei erklärt unD ein befonDerer EBeamtenkörver fiir fie eingefeßt. 53as ©efeß

enthielt im wefentlichen nur %auvvrfchriften, Die Der S))iehr5ahl nach feuerpoli3eiliche 9iiickfichten

betrafen, 9fliaffivbau, feuerfichere SBeDachung, 6cheiDewänbe, C5chornfteine unD $euerftellen,

gewerbliche ‘2lnlagen, ferner nachbarliche Qieftimmungen, Q3erhältnis 5um öffentlichen ©runDe,

enDlich noch %orfchriften über ©iele, $ürgerfteige unD über ‘Regulierung unD ‘llnlegung von

(Straßen. {Die $)öhe Der %"rontw'cinbe an Den Straßen follte Das 9Jiaß Der ©traßenbreite um

nicht mehr als 6 m überfchreiten; Die lichte ®efchvßhöhe follte nicht unter 2,50 m betragen;

für „Qßohnhöfe" wurDen eigene i’30rfchriften gegeben; Die (ßebiiube an QBohnhöfen Durften bei

3,50 m Q3reite Des Sf)ofes Drei 6tockwerke, bei 5,75 m Q3reite vier ©tockwerke erhalten; Die

3ugänge Diefer $öfe follten 2,30 m breit unD 2,80 m hoch fein unD mit Der ®traße in gleicher

©öhe liegen. ‘

Gine charakteriftifche $auweife ®amburgs finD Diefe Qßohnhöfe. Sie bis in Den anfang Des

vorigen SahrhunDerts Durch ‘5eftungswerke eingeengte 6taDt konnte fich nach außen nicht

erweitern; nach 9iieDerlegung Der %"eftungswerlre beftanb noch bis 3urn 31. ®e5ember 1860 eine

$orfperre, Die für Die %efieblung Der 2lußengebiete äußerft hemmenD war. 60 wurDen Die

tiefen, ungenügenb aufgefchloffenen %aublöcke Der inneren C5tabt im Slaufe Der Seiten behufs

größtmöglicher überbauung in lange, fchmale Cötreifen mit geringer Götraßenfrvnt aufgeteilt, an

Der ©traße mit einem $orDerhaufe bebaut, Das einen gang fchmalen unD nieDrigen ®urchgang

erhielt, Der nach einer langen ‘Reihe von ©interhiiufern führte, Die fich bis an Das hintere

®ruantiicksenDe erftreckten. ®a Diefe ©interhäufer oft recht hoch, Die ®öfe fchmal waren, ent=

flanDen naturgemäß fehr Dunkle unD unerfreuliche 913vhnungen. 60Iche 2lnlagen werben in

3Öumburg als QBohnhöfe begeichnet; gegen fie wenbete fich, wenn auch 5unächft fehr fchiichtern,

Das erfte Q3auvoli5eigefeß mit Q$erbefferungsvorf®riften‚ weil fie Die übelfte (€rfcheinung Der

bamaligen 58auweife bilDeten. Q30rfchriften 3ur 6chaffung genügenDer C5reifliichen 5wifchen Den

QBohngebäuben enthielt Das (ßefeß nicht.

3!!! anfang 1872 wurDe Das Q3aupvli5eigefeß auf Die Q$ororte‚ ießigen 6taDtteile, Die fich

an Das ®ebiet Der inneren Cötabt unD Der %orftiibte anfchließen, ausgeDehnt. leer fchvn hatte

man erkannt, Daß Das ®efeß in vieler .Sjinficht ungul'cinglich fei; nach langen %erhanDlungen

wurDe am 23. 5uni 1882 ein neues $aupoli3eigefeß veröffentlicht.

®as wefentlich Sieue in Diefem (Söefeße waren Die QSvrfchriften für %ohngebäube unD ißohn=

rüurne; es wurDen 5um erften 9Jiale ‘Beftimrnungen getroffen über 3ufiihrung von Sicht unD 2uft
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für ‘Räume zum bauernben Qlufenthalt von S))?enfchen; vor Den $enfterwünben fvlcher ‘Räume

wurbe ein unbebauter €Raum verlangt, Deffen Qlusbehnung fenkrecht sur $enfterwanb in Der

inneren 6tabt, @t. ®evrg unb 6t. ‘Bauli ein ©rittel, in Den Q30rvrten zwei 5)rittel Der QBanb=

höhe betragen mußte. €)Die ®efchoß5ahl wurbe auf fünf außer Dem Keller befchränlrt. ®ie größte

$rvnthöhe an Der 6traße wurbe in Den ‘Bvrvrten auf Das 9Jiaß Der 6traßenbreite feftgefeßt,

wogegen für Die inneren C5tabtteile eine Die ©traßenbreite um 6 m überfchreitenbe $3-"ronthöhe

erlaubt blieb; als größte $ronthöhe wurben 24 m heftimmt; für Reüerwvhnungen wurben

iBorfchriften gegeben, Die eine angemeffene 93elichtung ficherten. Sie E))?aße Der i‘thnhöfe unb

ihrer 3ugänge von Der 6traße wurben erheblich vergrößert; Die ®efchvß3ahl Der 53intergebäube

auf Drei, einfchließlich (Srbgefchvß, befchränkt.

SDiefe Q30rfchriften erfuhren im 3ahre 1893 eine (Ergän3ung unb erhebliche QSerfd)ürfung Durch

eine 9ivvelle 5um ®efeß. Sm 5ahre 1896 wurbe eine weitere 9tvvelle erlaffen, Durch Die eine

georbnete behörbliche $riifung unb ‘2lufficht über Die 6icherheit Des EBaues unb Die (Büte Der

23auausführungen eingeführt wurbe.

3a Diefem 3wecbe wurbe eine befonbere 9lbteilung für ftatifche ‘}3rüfungen gefchaffen‚ an Die

alle in Den einaelnen 23e3irken —— feit 1913 fieben — eingehenben $auentniürfe 3ur ‘Brüfung

überwiefen werben.

Sn (Ein5elheiten hat Das ©efeß von 1882 im 2aufe Der 5ahre noch vielerlei älnberungen

erfahren. %lls fich um Die 3ahrhunbertwenbe ein empfinblicher 9Jiangel an kleinen %Bohnungen

3eigte, veranlaßt Durch ungenügenbe Qiautiitigleeit, wurbe im 3ahre 1902 ein ®efeg 5ur ‘Sörberung

Des EBaues kleiner Qthnungen erlaffen, Das 11. a. Die %eftimmung enthielt, Daß mit ®enehmi=

gung Des ©enats Die nach geltenbem ®efeß auf 3wölf befchränlrte 2lngahl Der auf eine Sreppe

angewiefenen Qßohnungen auf fech5ehn erhöht werben bürfe unb Daß Die für .Sjinterwvhngebäube

auf Drei befd)ränkte 3ahl Der ©efchvffe auf vier hinaufgefeßt werben könne. %"erner wurbe 1910

Die SBreite Der .?)offliiche vor ‘8enfterwiinben von 9quenthaltsräumen in Den inneren 6tabtteilen auf

Die .5iilfte Der ißanbhöhe‚ anftatt ein ®rittel, hinaufgefeßt; Die 5uläffige ©efchvß3ahl von 9130hn=

gebäuben, Die bisher, „abge‘fehen vom Refler”, fünf betrug unb bei anlage eines nur gan5

wenig in Das (Erbreich eingefenkten .R‘ellergefchoffes tatfächlich auf fechs erhöht werben konnte,

wurbe fo geregelt, Daß in einem an Qthn3wecken beftimmten (Sebiiube entweber Der Keller,

Das @rbgefchvß unb Die nächften vier ®efchnffe Darüber aber Das (Erbgefchoß unb Die nächften

fünf ®efchvffe Darüber 3um Dauernben Qlufenthalt von 932enfchen hergeftellt unb benu3t werben

Dürfen. unter Diefe 230rfchrift fallen aber nicht Rvntor= unb ©ef®iiftshiiufer, Die in Der

®efchvß5ahl unbefchränkt finb unb nur Den allgemeinen ©öhenbef®ränlrungen unterliegen.

Sie (Erkenntnis, Daß Das geltenbe (Befeß einerfeits Durch Die verfrhiebenen 9iachträge unüber=

fichtlich geworben war, anberfeits auch fachlich Der Q3erbefferung bebürfe, wurbe anlaß, Daß Der

®enat (Enbe 1899 Der 23ürgerfchaft Den (Entwurf an einem neuen %aupvli5eigefeß vorlegte;

Diefer wurbe von einem ?Iusfchuß Der 28ürgerfchaft einer umfaffenben ®urchberatung unb erheb=

lichen Umgeftaltung untergogen unb im 5anuar 1907 von Der Q3ürgerfchaft an Den 6enat 5ur

9)iitgenehmigung Der ‘llbiinberungen 5urüdegereicht. (Es waren namentlich Die ©lieberung Der

23ehörbe unb Das iBerufungsverfahren völlig umgeftaltet; auch hatten fiel) in Der 3wifchen5eit

mannigfache neue Q3ebürfniffe geltenb gemacht, fo Daß Der Senat eine abermalige 9ieubearbeitung

Des gungen ®efeßes veranlaffen mußte. le 21. 9lpril 1911 gelangte Der neue Gntwurf Des

6enats an Die $iirgerfchaft, von Dem 5u hoffen ift, Daß er bei (€rfcheinen Diefes 98erlzes

(ßefeßesleraft erlangt haben wirb. Sn ‘Zlnlehnung an Die 5130rfchläge Der $ürgerfchaft ift Die

58ehörbe fo aufgebaut, Daß an ihrer C5vi3e Der „Die EBaupvli5eibehörbe leitenbe ‘Bvli5eiherr",

ein 6enatsmitglieb, fteht. „5)ie %aupvli3eibehörbe verfügt unb entfcheibet in Den an ihrer

3uftänbigkeit gehörenben Q?in5elfällen Durch Die Q30rftänbe Der %aupvli5eibeairlze", Das finb

Die technifchen £)berbeamten, 28auräte ober Qäauinfpektvren; gegen ihre EBerfügungen unb
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@ntfcheibungen ift bie 23erufung an ben „23aupoli3eiausfchufg” gegeben, ber aus bem (ihef ber

EBehörbe ober feinem Q3ertreter als iinrfi3enbem unb aus 3wölf von ber Q3iirgerfchaft gewählten

93?itgliebern befteht, von benen bei ber fßefchlufgfaffung iebesmal 5wei mit5uwirleen haben. ©egen

bie (Entfcheibung biefes Qlusfchuffes fteht bem 23erufenben unb bem ‘Boli5eiherrn eine weitere

Qierufung an ben ®enat au, ber fie 3ur @rlebigung in lehter 5nftan5 an eine aus fünf feiner

9)?itglieber gebilbete leteilung nerweift. <lin ®telle biefer weiteren Q3erufung an bie 6enats=

inftan3 full nach @inführung bes in 23eratung befinblichen ®efe3e5 über Q3erwaltungsgerichts:

barkeit bie Klage bei bem 23erwaltungsgerichtshof treten. ‘

‘llus ben fachlichen %effimmungen bes ®efe3e5 ift bemerkenswert, baf; bie %”reihaltung eines

beftimmten %lächenteiles ber ®runbftiiche von ber überbauung in ©amburg nicht norgefchrieben

ift; bie unbebaut 3u laffenben %lächen ergeben fich nur aus ben %orfchriften fiir bie $reiflächen

vor ben $enfterwänben non ‘llufenthaltsräumen unb fiir bie Sjöfe non 35interwohnhäufern. %ei

@tagenhäufern muf3 in unmittelbarer %erbinbung mit ihnen ein ©aupthof freibleiben, ber vor

ieber an ihm errichteten ®ebäubewanb in ben inneren C5tabtteilen minbeftens ber .Sf)älfte, in

ben äußeren zwei SDritteln ber .55he ber (5ebäubewanb an ‘llusbehnung gleichlmmmt. C5ür

55interwohnhäufer muf3 ein Sjofplah gefchaffen werben, ber für iebes (Befchof3 2m, in ben

äußeren ®tabtteilen 3 m %reite erhalten muf3.

“8ür bas im {fahre 1913 eingemeinbete 2anbgebiet, bie iegigen Q30rorte, bem man eine weit:

räumigere EBebauung erhalten will, ift bagegen norgefchrieben, baf3 bie %ebauung nicht mehr

als ein ©rittel ber hinter ber ®trafaenlinie Iiegenben ®ef'amtfläche eines (ßrunbftücks einnehmen

barf; auch ift bie ®efchof33ahl hier bei fehlenbem 6ielanfchluf; auf 5wei, nach (Erbauung non

©ielen auf brei befchränkt.

®ie baupoli5eilichen 230rfchriften für bas gefamte 6tabtgebiet finb auf biefe QBeife nach brei

30nen abgeftuft, bie erfte bilben Qlltftabt, 91euftabt, 6t. (Beorg unb 65t. ‘Bauli; bie 5weite bie

ehemaligen QSororte, ie5igen 6tabtteile, bie fich um ben 6tabtkern herumIegen unb heute bie

eigentliche iBohnftabt barftellen'; bie briite Bone befteht aus ben 1913 mit ber C—5tabt ner=

einigten ehemaligen 2anbgemeinben, bie ie3t als Q30rorte begeichnet finb unb noch einen mehr

Iänblichen (Sharaleter 5eigen.

9ieben biefer burch bie baupoliaeilichen fl3orfchriften gegebenen ‘Zlbftufung ber ‘llusnu3ungs=

beTCbränlcungen bes (Sirunbbefi3es enthält bas iBeb auungsplang ef eg vom 3ahre 1892 weitere

S38f6hränlmngen, burch beten %"eftftellung bas erfth wirb, was man anbern Drts mit 6taffel=

huuorbnung beaeichnet. 9ieben ben erfnrberlichen %eftimmungen über Cötrafgenlinien‚ 6traf3en=

höhen‚ fl3aulinien werben burch ben %ebauungsplan bie „fonftigen EBefohränkungen in ber

iBebauung unb Qlusnu3ung bes ©runbeigentums norgefchrieben”. @s können ben ®runbftücken

norbere, hintere ober feitliche Q3aulinien fowie ben 5u errichtenben ©ebäuben %efd3ränkungen

beaiiglid; bes ein3uhaltenben leftanbes ber ®ebäube voneinanber ober non ben 9"tachbargrenaen

unb begüglich ber ®efchof35ahl auferlegt, auch eine architektonifche ‘Zlusbilbung ber ©eitenfronten

norgefchrieben werben; ferner kann bei ‘8eftftellung bes $ebauungsplans für beftimmte 65traf3en

über Q3ez‚irke bie @rrichtung non (Etagenhäufern, QBohnhöfen, C8abrilzen, 913irtfchaften unb bie

mad)barfd)aft beläftigenben ©efchäftsbetrieben verboten ober von ber (Erfüllung beftimmter $Bor=

fc_flfiften abhängig gemacht werben. {für bie Qlusarbeitung bes iBebauungsplanes, bie für bie

emäelnen 6tabtteile erfolgt ift, ift eine aus brei 9Jiitgliebern bes Senats unb fechs 9)iitgliebern

ber SBürgerfchaft beftehenbe Rommiffion eingefeßt, bie non ben technifchen fläehörben, namentlich

ber %aubeputation, beraten wirb. 9iach Qirlebigung bes norgefchriebenen ‘Blanauslegungs= unb

@f“iprud)snerfahrens‚ bas auch bie ‘llnmelbung etwaiger Gntfd;äbigungsanfprii®e einfchliefgt,

Imrb ber Q$ebauungsplan ber iBefchlufafaffung von ©enat unb SBiirgerfchaft unterbreitet unb

erlath burch ihre ©enehmigung ©efeheskraft.
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SDie weitgehenhen $efugniffe hiefes ®efeßes 3ur Qluferlegung von Qlusnu3ungßbef®ränkungen

hes ©runheigentums erleihen für hie %lnwenhung fehr erhebliche (Einfchränleungen hurch hie

hen (€igentiimern 5uftehenhen (Entfchähigungßanfvriiäe. E9iefe finh im allgemeinen fo geregelt,

haf3 für ©runhftüclze an neu angulegenhen ober an gang unfertigen ober an noch unbebauten

®traf3en kein anfpruch auf @ntfchähigung befteht für Q3orfchreibung von ©traf3enhöhen, Qiau=

linien unh fonftigen Q3efchränkungen, fofern nicht etwa ein ©runhftiidz für hie nugbringenhe

Q3ebauung ungeeignet with; auch aus hem 23erth her Errichtung von ‘8abriken‚ QBirtfchaften

unh beläftigenhen ®efchäft5betrieben wirh ein @ntfd;ähigungsanfprud; nicht gewährt. $)agegen

kann has 23erbot her Errichtung von Gitagenhäufern unh von ißohnhöfen nur hann ohne

(Entftehung von @ntfct;ähigungsanfprü®en auferlegt werben, wenn has (ßrunhftücla einem 23au=

block angehört, auf hem fich nicht mehr al5 ein Gitagenhaus ober ein Ql3ohnhof befinhet; eine

(Einfchränlcung finhet hiefe $eftimmung, wenn her iBaublock hurch eine „©eltungslinie" hurch=

fchnitten wirh.

an vorläufig fertiggeftellten bebauten ®traf3en (anfchluf3 an eine minheftens vorläufig fertig=

gefiellte ober al5 folche geltenhe Götraf3e, vorläufige ‘Bflafterung, (£hauffierung ober fonftige

fefte St)ecke in einer 23reite von minheftens 5 m, ferner $ufgwege, proviforifche (fintwäfferungs=

anlagen unh 6trafaenbeleuchtung fowie Siamenbeaeichnung unh übergabe an hen öffentlichen

Q3erkehr) wirh fiir hie ‘2luferlegung einer 5uriickliegenhen vorheren %aulinie bis 511 3 m leftanh

von her ©traf3enlinie keine (Entfchähigung gewährt, falls nicht hie %läche 3wifchen Qiau= unh

6trafgenlinie fchon bebaut ift. ‘8iir hie ‘lluflegung einer fläaulinie bis 311 15 m leftanh von

her 6traf3enlinie with keine (S;ntfrhähigung gewährt, wenn hie betreffenhe ®traf3enfeite auf

3wei {Drittel ihrer 2änge unbebaut oher fchon unter 3nnehaltung her vorgufchreibenhen 23au=

linie bebaut ift.

$ür fonftige 93au= unh Qlusnu3ungsbefchränkungen ift hem (€igentiimer von ®runhftiicken

an vorläufig fertiggeftellten ©trafaen her etwaige 6chahen, falls her anfpruch recht5eitig an=

gemelhet ift, 5u erfet5en. _

59a bei C{jeftftellung her %ebauungspläne für hie einzelnen ©tahtteile umfangreiche Seile

fchon ftark angebaut waren, mußte mit <Jiiiclzficht auf hie vorhanhene Q3ebauung vielfach von

her %eftftellung wünfdnnswerter fl3efchränkungen in her Qlusnu3ung her (Brunhftücke abgefehen

werben, um hen ®taat nicht ungemeffenen @ntfchähigungsforherungen ausaufeßen. ®ie hurch

hen %ebauungsplan verfügten ‘llusnu3ungsbefchränkungen finh im wefentlichen nach folgenhen

Q3auklaffen gegliehert:

Q3erbot her (Errichtung

von %ohnhöfen,

von @tagenhäufern mit mehr als hrei 9bergefchoffen,

von @tagenhäufern wie vor unh von QBohnhöfen,

von (Etagenhäufern mit mehr als 5wei Dhergefchoffen unh von Qßohnhöfen‚

von (Etagenhäufern unh von QBohnhöfen.

unabhängig von hiefen baulichen Qlusnußungsbefchränlcungen enthalten hie $ebauungspläne

folgenhe gewerblichen EBefchränkungen:

Q3erbot her (Errichtung

von gewerblichen anlagen, hie unter 8 16 her ®ewerbeorhnung fallen,

von ‘8abriken unh von ©efchäft5betrieben, hie für hie Siachbarfchaft beläftigenh finh,

von vorftehenhem unh von Q13irtfchaften.

QBas als beläftigenher ®efchäftsbetrieb an3ufehen ift, with hurch ein befonhere5 ®efeß

beftimmt.
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311 Den befprvchenen beiDen ©efeßen, Dem %aupvli5eigefet; unD Dem Qiebauungsvlangefeß, ift

im {fahre 1912 Das %auvflegegefet, gekommen, Das erlaffen ift „5um C5chu3e gegen Die

%erunftaltung Des @trafgen=, £)rts= unD Saanchaftsbilbes, 5um ©chut5e Der fl3au= unD Der

9iaturDenlemäler fvwie 3ur 913ahrung Der künftlerifchen 5ntereffen bei Qlusgeftaltung Des ®taDt

unD SlaanclmftsbilDes".

Qluch Dies ©efeß ift, wie Das %ebauungsplangefeß, Der ©anDhabung einer aus Drei 9Jiit=

glieDern Des Göenats unD fe1hs 9)iitglieDern Der iBürgerfchaft beftehenDen Rommiffion übertragen.

®iefer ift ein fachverftänbiger %eirat beigeernet‚ Der aus Den höheren technifchen Q3eamten,

Dem ®irektvr Des 9)iufeums für hamburgifche ®efchichte unD 19 vom 6enat auf fechs 3ahre

au ernennenDen ©achverftänDigen, nämlich fünf Q3ertretern Der Rünfte unD QBiffenfchaften, einem

35ertreter Der 9iaturwiffenfchaften‚ einem ©artenfachverftänbigen, einem Runfthaanerker, vier

‘l3rivatarchitekten unD fieben kunftverftänDigen Slaien, befteht. ©er flieirat kann von Der Rvm=

miffivn in ®rupven geteilt werDen; bisher finD acht ©rupven von vier bis fechs 9)iitgliebern

gebilDet weren; Die technifchen Q3eamten können nach 23eDarf von ieDer 65ruvpe 5ur Seilnahme

an einer ©i3ung eingelaben werDen unD fich 511 ieDer Cöißung einer (Sörupve anmelDen.

Sie Rommiffion ift befugt, Ginfpruch 511 erheben

1. gegen Die Qlusfiihrung von iBauten unD baulichen QinDerungen, wenn Durch Die Qlusfiihrung

ein EBauwerk vDer feine Umgebung vDer Das ®traf3en=‚ Drts= vDer 53aanchaftsbüD ver=

unftaltet vDer in feiner Giigenart erheblich beeinträchtigt werDen wiirDe;

gegen Die ‘llusführung von baulichen älnDerungen an %auwerken unD anlagen von

gefchichtlicher vDer künftlerif®er Q3eDeutung (EBauDenkmälern) unD gegen ihre %efeitigung,

gegen Die (Entfernung vDer $eränDerung von öffentlich aufgeftellten Runftwerken (auch

(Sörabmälern) fvwie gegen Die 23efeitigung vDer Q3eränDerung von 9iaturbenkmälern;

3. gegen Die 58efeitigung eingelner ißäume‚ wenn DaDurch ein £)rts= vDer 2aanchaftsbilD

erheblich beeinträchtigt werben würDe, ohne DaB Die Q3efeitigung einem öffentlichen vDer

berechtigten privaten 3ntereffe entfpricht;

Jdi)gegen Die anbringnng von Qielelame5eichen aller <*llrt, insbefvnDere von Qluffchriften‚ ‘Zln=

f1hlägen‚ lebilDungen, Q&emalungen, 6chaukaften unD Dergleichen, wenn fie geeignet finD,

©traf3en, <J}lätg.e vDer ein5elne fliauwerlce‚ Runftwerlze unD $)enkmäler vDer Das Drts=

vDer 2aanchaftsbilD au verunftalten;

lb)gegen Die Dauernbe Q3eibehaltung vorhanDener Qielrlame3eichen unter Der 511 4a begeichneten

%orausfeßung,

3. gegen Das 3urfchauftellen von Q3erkaufsgegenftänDen unD Das Slagern von 61hutt unD

®eriimvel in Dem 5wifchen Der 23aw unD Der Götrafaenlinie belegenen Seile eines (SirunD=

ftüchs unter Den 3u 4a begeichneten %vrausfehungen.

}
;

Sie Rommiffion entfcheibet über Die Grhebung Des @infvruchs nach @rftattung Des (Söut=

Od1tens Des fachverftänbigen Q3eirats vDer feiner (Brunnen.

®ie (Erhebung Des (€infvruchs hat Die Qßirkung, Daf3 Die beabfichtigten 9)iaf3nahmen in Den

$ällen Der 3iffern 1 bis 431 nicht am ‘llusführung gebracht unD im $alle Der 3iffer 5 nicht

fortgefe3t werDen Dürfen, bevor Der @infvruch 3uriickgegyvgen ift. 9anet Die Rommiffivn gemäß

3ifier 4b Die (äntfernung vorhanDener Qieklame3eichen an, fo ift hierfür eine %"rift 311 fegen‚

Die unter ®chvnung Der 3ntereffen Der %eteiligten auf minDeftens ein {fahr 5u erftrecken ift.

Ebas Giinfpruchsrecht erlifcht, wenn Dem ‘)In5eigenben nicht innerhalb vier QBvchen Q3efdwiö

über Die (Erhebung Des Ginfpruchs erteilt wirD. %iir Den $3all, DaB aus Den von Der Rvm=

““Wi0n für nötig erachteten 9Jiaf3nahmen Den %eteiligten ein unverhältnismäfgig wirtfchaftlicher

9Yachteil vDer unverhältnismäfgige vaten erwachfen würben, vDer Daf; Die gefeßlich ftatthafte
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Qlusnu3ung Des Q3augrunDes nach (bruanliiche 0Der ©öhe befchriinkt miirDe, fieht Das ®efeg

Die 3uriida3iehung Des (Einfpruchs ober „Der ©achlage entfprechenbe anträge an Den 6enat” nur.

(Ein als befonDers fchu?‚bebiirftig beaeichnetes ©ebiet ift Durch $ebanntmachung Des ©enats feft=

geftellt; Das Q$erfahren nur Der %aupflegekommiffinn erftreckt fich aber auf Das gefamte ©taats=

gebiet. Qllle bei Der EBaupnlig‚ei eingehenben 23auan3eigen unD SBaupläne merDen Der Rommiffion

vorgelegt; nur %lblauf Der niermöchigen (Einfpruchsfrift Darf mit Dem ange5eigten $aunorhaben nicht

begonnen merDen. 53er ©enat ift befugt, auf Q30rfchlag Der Rommiffion in Qlusnahmefiillen aus

baukiinftlerifchen ©riinDen $efreiung von einaelnen baupoliaeilichen $eftimmungen 511 gewähren.

59ie Rommiffion verfügt über ein eigenes SBureau‚ Dem ein höherer technifcher Q3eamter

(23auinfpelttor) norfteht; Diefem finD Die nötigen .Sjilfsleräfte beigegeben; alle Der Rommiffion

übermiefenen %auproiekte merDen in Diefem Q3ureau bearbeitet unD je nach ©achlage rnit Dem

fachnetftänDigen Q3eirat erörtert.!

Sm anfchlufg an Diefe 23augefeße full hier noch Das %ohnungspfleg egefe3 kurz; befprochen

merDen. le 8. “juni 1898 murDe Dies ®efe3 3uerft erlaffen unD erhielt im %ebruar 1907 Durch

eine Sieubearbeitung feine ie3t geltenDe €}affung.

®ie %ohnungspflege umfaßt Die 60rge für eine gefunbheitsmiifgige Q3efchaffenheit unD 23enu3ung

a) aller 9130hn= unD 6chlafräume, Der Da3ugehörigen Rüchen, %lborte unD fonftigen Sieben=

räume (®änge, $reppen, Q35Den, Keller), ferner ®öfe, Slichthöfe, 2ichtfchachte unD Dergleichen;

b) folcher SliiDen, QBerkftätten unD ‘llrbeitsräume nebft 3ubehör, Die mit Der Qßohnung in

enger Q3erbinbung ftehen.

‘2luf ®afthöfe unD 35erbergen finDet Das ©efeg, fomeit es fich um i)iäume sur Unterbringung

von noriibergehenb ‘2lnmefenDen hanDelt, keine anmenbung.

3ur @anDhabung Der %ohnungspflege ift eine aus 3mei ®enatsmitgliebern unD Den Rreis=

norftehern beftehenbe iBehörDe gebilbet. “Das ®eltungsgebiet Des ®efe3es ift in 5mölf Rreife

unD ieDer Kreis in iBe3irlee geteilt; für ieDen Rreis ift ein %orfteher, Der Rreisnorfteher, alfv

9)2itglieb Der $ehörbe, für ieDen EBe5irk ein %ohnungspfleger beftellt; beiDe Qimter finD bürger=

liche @hrenämter unD merDen Durch ill3ahl Der SBiirgerfchaft befe3t. 53er 23ehörDe ift ein vom

®enat ernannter 3nfpektor (Qiaurat) unD Die erforDerliche 3ahl von Qlffiftenten unD fonftigen

Q3eamten unterftellt.

über Die ‘Bflichten unD ‘.Rechte Der %ohnungspfleger fagt Das (ßefe3:

1. {Sie Qßohnungspfleger haben fich, fomeit erforberlich, Renntnis von Den gefunbheitlichen

%erhältniffen Der ®ruantiidze unD %ohnungen ihres €Be5itlzes au nerfchaffen unD 511

erhalten. SnsbefonDere haben fie ihr Qlugenmerk 511 richten:

er) auf Die EBefchaffenheit unD $enußung Der ®ebäube, Qßohnungen unD Qiäume im

35inblick auf Die beftehenben gefunbheitspoliseili®en unD Die Durch Diefes ®efe3

eingeführten $orfchriften;

b) auf Die Suhl Der %emohner Der (ßelaffe unD eingelner <Räume int Q3erhältnis 511

ihrer (Brühe;

c) auf Die mechanifchen (Einrichtungen 3ur %erforgung Des ®runbftiicles, Deren Q3au=

lichkeiten unD iBohnungen mit Qßaffer fomie an ihrer €ntmäfferung;

d) auf fonftige Die ®efunbheit beeinfluffenDe 3uftänDe, namentlid) auf %euchtigkeit in

QBohn= unD 6chlaftäumen, unD auf llnreinlichkeit in unD außerhalb Der Qßohnung‚

in ®ängen unD .Sjöfen. .

2. SDie %nhnungs'pfleger haben Die ihnen übermiefenen 23efchmerbefälle 511 unterfuchen, auf

Die %efeitigung von 9)iifgftänben im QBege gütlicher QSerhanblung hin5umirlren unD über

Das (Ergebnis Der llnterfuchungen unD 23erhanblungen Dem 5uftänbigen Rreisnorftehéf

%ericht 311 erftatten.
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®as (5efeß regelt weiter Die 23efugniffe Der Rreisoorfteher, Die mit Den Qßohnungspflegern

ihres Rreifes Die Rreisoerfammlung bilDen.

Qßohnungen in 9ieubauten Dürfen erft in $enuhung genommen werDen, nachDem fie oollftänDig

fertiggeftellt unD genügenb ausgetroclmet finD. ©en ®runDeigentümern unD Den Q3ewohnern

legt Das ©efeß Die <f?>flicht auf, gefunbheitfchäDliche 3uftänbe 311 oermeiDen ober 511 befeitigen, für

oanungsmäf3ige Qieinhaltung, 33üftung unD Dergleichen 5u forgen. ®er ©efamtluftraum einer

QBohnung full für ieDes RinD bis 5un1 GinDe Des fchulpfliclüigen Qllters minDeftens 7,5 cbm,

für jeDe ältere ‘]3erfon 15 cbm betragen; ®chlafräume müffen für ieDes RinD minbeftens 5 cbm,

für jeDe ältere ‘]3erfon 10 cbm 2uftraum haben. $ür Die Qlufnahme non (Einlogierern finD

folgenDe Qieftimmungen getroffen:

a) @rwachfene Ginlogierer oerfchiebenen ®efchlechts, ausgenommen @hepaare, Dürfen nicht in

einem unD Demfelben Qiaume untergebracht werben, finD vielmehr nach Dem ®efchlecht 511

trennen. 5)ie Qlufnahme Derartiger <13erfonen in Die 6chlaf3immer Der $amilie ift nur

Dann erlaubt, wenn auch Dabei Die $rennung nach Dem (ßefchlecht beachtet wirD.

b) SeDem @inlogierer ift ein eigenes 523et1 5ur %erfügung 511 ftellen, Das täglich in 91Dnung

511 bringen unD fauber 5u halten ift.

0) 53er Sßohnunggeber hat Die mit (Einlogierern belegten 5Räume tunlichft täglich eine bis

zwei CötunDen 5u lüften, fie täglich 511 fegen, Die {€uf3böben minDeftens einmal wöchentlich

511 fcheuern unD Die Qiäume jährlich 5weimal, tunlichft nach @ntfernung fämtlichen 9Jiobiliars,

von (BrunD aus reinigen 3u laffen.

Qllle 5ur {Durchführung Des (ßefe3es erforDerlichen (EntfcheiDungen hat Die Q3ehb'rDe für Qßohnungs=

pflege 511 erlaffen; ihr fteht gegen 3uwiberhanDlungen eine ©trafgewalt bis 511 150 9Jiark 511.

£echnifches 6chulwefen.

Dr. R. “55". Shomae.

as gewerbliche ©chulwefen .Sjamburgs hat von feinen erften anfängen an in enger

& $e3iehung 3um %augewerbe geftanDen. fiber erfte ©chritt Der im $ahre 1765 gegrün=

Deten „(5efellfchaft 5ur Q3eförberung Der Rünfte unD nü3[ichen ®ewerbe" (‘Batriotifche

©efellfchaft) 3ur (Erfüllung ihrer Qlufgaben war im 3ahre 1767 Die (Eröffnung einer Rlaffe für

Qiau5eichner; Diefe erweiterte fich allmählich 311 einer gewerblichen 11nterrichtsanftalt, Die nad)

“abeäu hunDertiährigem Q3eftehen im 3ahre 1865 vom hamburgifchen 6taate als „Öffentliche

©noerbefchule unD Schule für %auhanbwerker” übernommen wurDe.

Sie (ßewerbefchule, Die oor5ugsweife Den 53ehrlingen Des 35aanerker= unD (SöewerbeftanDes

©elegenheit 511r (Erwerbung Der für ihren Q3eruf erforDerlichen theoretifchen Renntniffe unD

öerfigheiten bieten follte, 5ählte bei ihrer Gröffnung 190 6chüler; ihr unterricht fanD in Den

‘llbeantunDen Der QBerlatage unD am öonntagoormittage ftatt.

53ie 6chule für iBauhanbwerker, fpäter %augewerkfchule genannt, follte in vollem

$agesunterricht Die Der (5ewerbefchule entwachfenben %auhanbwerker, Die in Der 2age waren,

Die flBintermonate 5u ihrer ‘llusbilbung 511 oerwenDen, mit Den für ihren $eruf erforDerlichen

Renntniffen unD c{s-“ertigleeiten weiter ausftatten unD 511 tüchtigen 9Jieiftern vorbilben. Göie 5ählte

““ elften Ql3inter ihres %eftehens 57 ®chüler. 3u Dem ißinterunterricht kam vom Sahre 1891

ab auch ©ommerunterricht hin5u, unD Der Sehrplan entwickelte fich ähnlich wie bei Den all=

mählid; auch im übrigen ®eutfchlanb entftanbenen Q3augewerl1frhulen. Sm 3ahre 1897 erhielt

Die ®chule einen eigenen ®irel1tor, unD 1906 wurDe neben Der .Sjochbauabteilung auch eine nach


